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Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

12.03.2018 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Benennung der Mitglieder des Beirates Bürgerbeteiligung 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt bestellt folgende Mitglieder des Beirates für Bürgerbeteiligung: 
 

1. Frau Ann-Cathrin Reinbothe (Utopiastadt), Stellvertretung: Herr Ralf Glörfeld 
 

2. Herr Claus Kaminski (Wuppertalbewegung), Stellvertretung: Frau Yvonne Schmitz 
 

3. Herr Helmut Wuttke (Landschaftsbeirat), Stellvertretung: Herr Jörg Werbeck 
 

4. NN (Beirat der Menschen mit Behinderung), Stellvertretung: NN 
 

5. Herr Reinhart Herfort (Schulen), Stellvertretung: NN 
 

6. Herr Gottfried Deter (Stadtsportbund), Stellvertretung: NN 
 

7. NN (Integrationsrat), Stellvertretung: NN 
 

8. Frau Iris Colsmann (Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege), 
Stellvertretung: NN 
 

9. Frau Patrizia Broch (DGB), Stellvertretung: NN 
 

10. Herr Dr. Peter Vaupel (Stadtverband der Bürgervereine), Stellvertretung: Herr Kurt 
Florian 
 

11. Herr Uwe Benn (Bürgerschaft) 
 

12. Frau Margret Hahn (Bürgerschaft) 
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13. Herr Stefan Holl (Bürgerschaft) 
 

14. Herr Dirk Kirschberger (Bürgerschaft) 
 

15. Herr Charles Krakau (Bürgerschaft) 
 

16. Herr Stadtverordneter Mark Esteban Palomo (SPD), Stellvertretung: Herr 
Stadtverordneter Johannes van Bebber 
 

17. Herr Ralf Geisendörfer (CDU), Stellvertretung: NN 
 

18. Frau Stadtverordnete Yazgülü Zeybek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Stellvertretung: 
Herr Stadtverordneter Marc Schulz 
 

19. Herr Stadtverordneter Gerd-Peter Zielezinski (DIE LINKE), Stellvertretung: Herr 
Stadtverordneter Bernhard Sander 
 

20. Frau Stadtverordnete Karin van der Most (FDP), Stellvertretung: NN 
 

21. Frau Roswitha Bocklage (Geschäftsbereich 0) 
 

22. Herr Rüdiger Bleck (Geschäftsbereich 1) 
 

23. Frau Marianne Krautmacher (Geschäftsbereich 2.1) 
 

24. Frau Julia Kohake (Geschäftsbereich 2.2) 
 

25. Herr Gerd-Uwe Wolf (Geschäftsbereich 4)  

 
Unterschrift 
 
Mucke 
 
 
Begründung 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 13. November 2017 beschlossen (VO/0405/17/1-Neuf.), 
einen Beirat für Bürgerbeteiligung mit 25 Mitgliedern einzurichten, in dem Vertreterinnen und 
Vertreter der Bürgerschaft (15 Mitglieder), des Rates (5 Mitglieder) und der Verwaltung (5 
Mitglieder) vertreten sind. 
 
Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft – 10 Mitglieder aus den an der AG Leitlinien 
beteiligten Institutionen und Gruppen 
 
Entsprechend der Verständigung in der Arbeitsgruppe Leitlinien Bürgerbeteiligung und des 
oben genannten Beschlusses wurde die Anzahl der Plätze für die insgesamt zwölf 
Institutionen und Gruppen aus der Stadtgesellschaft, die an der AG beteiligt waren, auf zehn 
festgelegt. 
 
Seitens der Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement wurden die Vertreter/innen 
der zwölf Institutionen und Gruppen mit der Bitte um eine Rückmeldung kontaktiert, ob deren 
Mitarbeit in dem jetzt zu bildenden Beirat fortgeführt werden soll. 
Folgende Gruppen haben dabei zurückgemeldet, dass sie keinen Platz im Beirat 
Bürgerbeteiligung beanspruchen: 
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 Industrie- und Handelskammer (IHK) 

 Kreishandwerkerschaft 
 
Positive Rückmeldungen gab es von den nachfolgend genannten übrigen zehn Institutionen 
und Gruppen, so dass diese jeweils ein Mitglied (und ein stellvertretendes Mitglied) für den 
Beirat benennen können: 
 

 Utopiastadt 

 Wuppertalbewegung 

 Landschaftsbeirat 

 Beirat der Menschen mit Behinderung 

 Schulen 

 Stadtsportbund 

 Integrationsrat 

 Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 

 Stadtverband der Bürgervereine 
 
Zur Ratssitzung am 12. März 2018 konnten noch nicht alle (stellvertretenden) Mitglieder 
durch die Institutionen und Gruppen konkret benannt werden. Diese Positionen sind im 
Beschlussvorschlag (Positionen 1.-10.) mit NN gekennzeichnet. Diese Benennungen sollen 
in der folgenden Sitzung des Rates am 07. Mai 2018 vorgenommen werden. 
 
Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft – 5 Mitglieder aus freien Bewerbungen  
 
Für einen der fünf freien Bürgerplätze haben sich insgesamt 220 Wuppertalerinnen und 
Wuppertaler beworben, so dass eine Auslosung erforderlich war. Diese wurde am 22. 
Februar 2018 presseöffentlich im Rathaus Barmen vorgenommen. 
 
Die fünf Personen wurden im Anschluss an die Auslosung kontaktiert. Alle haben eine 
positive Rückmeldung gegeben und nehmen die Mitgliedschaft im Beirat an. 
 
Diese fünf Personen sind im Beschlussvorschlag unter 11.-15. aufgeführt. 
 
Vertreterinnen und Vertreter des Rates – 5 Mitglieder 
 
Entsprechend des oben genannten Beschlusses entsenden die fünf größten Fraktionen des 
Rates der Stadt Wuppertal je ein Mitglied in den Beirat; dies sind zurzeit: 
 

 SPD 

 CDU 

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 DIE LINKE 

 FDP 
 
Die von den Ratsfraktionen benannten Mitglieder sind im Beschlussvorschlag unter 16.-20. 
aufgeführt. 
 
Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung – 5 Mitglieder 
 
Seitens des Verwaltungsvorstandes wurde festgelegt, dass jeder der fünf Geschäftsbereiche 
 

 GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 

 GB 1 – Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt 

 GB 2.1 – Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Schule und Integration 
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 GB 2.2 – Geschäftsbereich Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung 

 GB 4 – Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen 
 
jeweils ein Mitglied für den Beirat benennt, die im Beschlussvorschlag unter 21.-25. 
aufgeführt sind. 
 
 
Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Beirates für Bürgerbeteiligung  
 
Gemäß § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal erhalten die Mitglieder des 
Beirates – mit Ausnahme der Vertreter/innen der Verwaltung – für die Teilnahme an 
Sitzungen dieses Gremiums ein Sitzungsgeld nach den Maßgaben der Gemeindeordnung 
NRW in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung NRW.  

 

 


